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Satzung der Stadt Wuppertal über eine Veränderungssperre für das Grundstück 
Hohenstaufenstr. 26 in Wuppertal-Barmen 
vom: 12.10.2011 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV NRW S. 271) in Verbindung mit den §§ 14 
Abs. 1, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom  vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), hat der Rat der Stadt Wuppertal 
am 10.10.2011 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
 
Das in § 2 genannte Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1146 – 
Hohenstaufenstraße -, für den die Stadt Wuppertal am 03.03.2010 die Aufstellung 
beschlossen hat. Zur Sicherung der Planung in dem künftigen Planbereich wird eine 
Veränderungssperre erlassen. 
 
 

§ 2 
 
 
(1) Von der Veränderungssperre wird folgendes Grundstück an der Hohenstaufenstr. 26 in 

Wuppertal-Barmen betroffen: 
 
 Gemarkung: Barmen 
 Flur:  223 
 Flurstücke: 38 
 
 
(2) Ein Lageplan, in dem das von der Veränderungssperre betroffene Grundstück gekenn-

zeichnet ist, ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 3 
 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen künftigen Planbereich dürfen 
 
 a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche 
  Anlagen nicht beseitigt werden 

 
 b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund- 
  stücken oder baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, 
  zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 
 
 
(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit  der Gemeinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
 entgegenstehen. 
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(3) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
 
 a) Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind 

 b) Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen 

 c) Unterhaltungsarbeiten und 

 d) die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 

 
 

§ 4 
 
 
Die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit der 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes, spätestens jedoch nach 2 Jahren außer Kraft, 
wobei die 1-jährige Zurückstellung auf die Frist angerechnet wird. 
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Anordnung einer Veränderungssperre für das Grundstück Hohenstaufenstraße 26
in Wuppertal-Barmen

Gemarkung Barmen, Flur 223, Flurstück 38

Geltungsbereich der Veränderungssperre

Bebauungsplan Nr. 1146 - Hohenstaufenstraße -

1146

26

38
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VO_0660_11_Hinweis.doc 

 
_________________________ 

 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten wor-

den sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss überein-

stimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.10.2011 beschlos-
sen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Lageplan liegt montags - freitags von 8 - 12 Uhr und donnerstags von 14 – 16 Uhr zur 
Einsichtnahme im Ressort 102 - Vermessung, Katasteramt und Geodaten -, Rathaus Wup-
pertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 
0, Zimmer C 055 aus. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 12.10.2011 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
 Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 10.10.2011 den nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1148 – Uellendahler Straße / südöstlich Kohlstraße - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich liegt südöstlich der Uellendahler Straße und 
südwestlich der Straße Bornberg. Im Südosten wird der Geltungsbereich durch eine 
Böschung begrenzt, im Südwesten durch die Wohnbebauung entlang der Uellendahler 
Straße ab Hausnummer 150. 
 
Planungsziel: Steuerung der Einzelhandelsentwicklung. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan 
wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 
1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), Ebene 0, Zi. C078, während der 
Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags von 
14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 
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Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 
2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1509), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den o. g. Bauleitplan 
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Mai 2011 (GV NRW S. 271), beim Zustandekommen des o.g. Bauleitplanes 
kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Wuppertal, den 03.11.2011 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
Jung 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
 Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 10.10.2011 den nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1158 – Gewerbegebiet Unterkirchen - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst das Gebiet südwestlich des von der 
Berghauser Straße abzweigenden Abschnittes der Straße Unterkirchen. 
 
Planungsziel: Die zulässigen baulichen Nutzungen für den Bereich südwestlich der Straße 
Unterkirchen sollen unter Berücksichtigung der Zielsetzungen des regionalen 
Einzelhandelskonzeptes für das Bergische Städtedreieck durch Festsetzungen des 
Bebauungsplanes näher bestimmt werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan 
wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 
1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), Ebene 0, Zi. C078, während der 
Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags von 
14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 
 
Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 
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2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1509), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den o. g. Bauleitplan 
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Mai 2011 (GV NRW S. 271), beim Zustandekommen des o.g. Bauleitplanes 
kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Wuppertal, den 03.11.2011 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
Jung 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von SparkassenbüchernEinleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene Sparkassenbücher1. AufgeboteAufgebot vom SparkassenbuchNr. 3010627549Nr. 4213971403Nr. 3011359712Nr. 3415837289Nr. 3427861608Nr. 3414425243Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.Wuppertal, den 03.11.2011    STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand2. KraftloserklärungenKraftloserklärungen vom SparkassenbuchNr. 4010107896Nr. 4230775860Nr. 3011079740Nr. 3011079575Nr. 3011079567Nr. 3414069520Nr. 3414125702Nr. 3423709413Wuppertal, den 03.11.2011        STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand
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